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Öffentliche Bekanntmachung der Bezirksregierung Düsseldorf 
im Planfeststellungsverfahren für den Neubau der  

380-kV-Höchstspannungsfreileitung Osterath – Gohrpunkt (Bl. 4206) und der 
380-kV-Höchstspannungsfreileitung Gohrpunkt – Rommerskirchen (Bl. 4207) 

der Amprion GmbH 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
Az.: 25.05.01.01 – 07/08 
Düsseldorf, 03.11.2015 
 
Mit Schreiben vom 09.05.2012 hat die Amprion GmbH mit Sitz in 44139 Dortmund 

bei der Bezirksregierung Düsseldorf die Durchführung des Planfeststellungs-

verfahrens nach den §§ 43 ff. des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in Verbindung 

mit den §§ 72 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen (VwVfG NRW) für den Neubau der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung 

Osterath – Gohrpunkt (Bl. 4206) und der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung Gohr-

punkt – Rommerskirchen (Bl. 4207) beantragt. 

 

Der hierfür im Jahre 2012 ausgelegte Plan wurde geändert. U.a. wurden einzelne 

Maststandorte versetzt, externe Kompensationsmaßnahmen neu geplant sowie die 

Umweltstudie in ihrer Gesamtheit aktualisiert.  

 

Von den Planänderungen sind Grundstücke in den folgenden Gemeinden direkt be-

troffen:  

a)  durch Mastverschiebungen: 

 Dormagen (Gemarkung Broich),   

 Bergheim (Gemarkung Hüchelhoven),  

 Grevenbroich (Gemarkung Neukirchen),  

 Neuss (Gemarkung Neuss und Hoisten) und  

 Meerbusch (Gemarkung Osterath)  

sowie  

b) durch externe Kompensationsmaßnahmen:  

 Grefrath (Gemarkungen Grefrath),  

 Korschenbroich (Gemarkung Korschenbroich),  

 Kaarst (Gemarkung Büttgen),  

 Jüchen (Gemarkung Kelzenberg),  

 Rommerskirchen (Gemarkung Hoeningen, Frixheim-Anstel, Nettesheim-

Butzheim),  

 Dormagen (Gemarkungen Hackenbroich, Broich und Straberg),  

 Pulheim (Gemarkung Stommeln) und  

 Bedburg (Gemarkung Bedburg)  

 

http://www.brd.nrw.de/index.jsp
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Der geänderte Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit vom 

19.11.2015 bis einschließlich 18.12.2015 während der jeweils genannten Dienst-

stunden in den nachfolgend genannten Städten zur allgemeinen Einsichtnahme öf-

fentlich aus: 
 

Stadt Willich 

Technisches Rathaus, Rothweg 2, 4788 Willich, Geschäftsbereich Stadtplanung, 

Zimmer 006, 

Montag, Dienstag und Donnerstag von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie von 14:00 bis 

16:00 Uhr, Mittwoch von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie von 14:00 bis 17:00 Uhr, Frei-

tag von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr  

 

Stadt Meerbusch 

Wittenberger Straße 21, 40668 Meerbusch, Fachbereich Stadtplanung und Bauauf-

sicht, Abteilung Stadtplanung, Erdgeschoss Raum 015, 

Montag bis Freitags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr  und Montag bis Donnerstag von 

13:30 Uhr bis 16:30 Uhr 

 

Stadt Kaarst,  

Rathausplatz 23, 41564 Kaarst, Infobüro Planen und Bauen im Rathaus Büttgen, 

Zimmer 215, 

Montag bis Freitag von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 

18:00 Uhr 

 

Stadt Neuss  

Markt 2, 41456 Neuss, Rathaus, Eingang 5, Amt für Stadtplanung, 3. Etage, Zimmer 

3.802, (Auskunft im Zimmer 3.800), zu erreichen über die Eingänge 5, 1, 2 und 6,  

Montag bis Mittwoch von 8:30 Uhr bis 16:00 Uhr Donnerstag von 8:30 Uhr bis 18:00 

Uhr, Freitag von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr 

 

Stadt Dormagen 

Technisches Rathaus, Mathias-Giesen-Straße 11, 41540 Dormagen, Baubürgerbüro, 

Erdgeschoss, Zimmer 0.22, Erdgeschoss 

Montag bis Mittwoch von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 

Donnerstag von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Freitag 

von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr 

 

Stadt Grevenbroich 

Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, Ostwall 6, 41515 

Grevenbroich, Zimmer 212,  

Montag bis Mittwoch von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr  

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
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Gemeinde Rommerskirchen 

Bahnstraße 51, 41569 Rommerskirchen, Dienstleitungszentrum, 1. Obergeschoss 

(Baudezernat), Zimmer 1.11, 

Montag und Dienstag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr, 

Mittwoch und Freitag von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr, Donnerstag von 8:00 Uhr bis 12:00 

Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

 

Kreisstadt Bergheim 

Bethlehmer Str. 9-11, 50126 Bergheim, Abteilung 6.1 - Planung und Umwelt, 1. Eta-

ge,  

Montag bis Mittwoch von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, 

Donnerstag von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 17.45 Uhr, Freitag von 

8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

 

Stadt Pulheim 

Alte Kölner Straße 26, 50259 Pulheim, Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und 

Demografie, Zimmer 2.11 

Montag bis Freitag 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr, Montag bis Mittwoch 14:00 Uhr bis 16:00 

Uhr, Donnerstag 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

 

Stadt Korschenbroich 

Rathaus Don-Bosco-Straße 6, in 41352 Korschenbroich, Amt  61 Stadtentwicklung, 

Planung und Bauordnung, 1. OG Zimmer 21 

Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 

18.00 Uhr 

 

Gemeinde Jüchen 

Am Rathaus 5, Amt für Stadtentwicklung, 1. Obergeschoss, Zimmer 117, 

vormittags: Montag bis Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  

nachmittags: Montag bis Mittwoch von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr  

Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 

Gemeinde Grefrath 

Johannes-Girmes-Straße 21, 47929 Grefrath, Bauamt, Zimmer 8  

Montag von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr, Dienstag bis 

Donnerstag von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Freitag 

von 8:00 bis 12:30 Uhr. 

 

Stadt Bedburg 

Rathaus Kaster, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, Zimmer 204 und 205 

Montag bis Mittwoch von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr und von 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr, 

Donnerstag von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr und von 13:30 bis 18:00 Uhr sowie Freitag 

von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

 



 4 

Zudem wird der geänderte Plan im Internet auf der Homepage der Bezirksregierung 

Düsseldorf „www.brd.nrw.de“ veröffentlicht. Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der 

zur Einsicht ausgelegten Unterlagen (§ 27a Abs. 1 Verwaltungsverfahrensge-

setz des Landes Nordrhein-Westfalen – VwVfG NRW). 

 

1.  Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das 

ist bis einschließlich zum 04.01.2016, bei der Bezirksregierung Düsseldorf, 

Dezernat 25, Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf (Anhörungsbehörde) oder bei 

den Städten Willich, Meerbusch, Kaarst, Neuss, Grevenbroich, Dormagen, 

Rommerskirchen, Pulheim, Bergheim, Jüchen, Grefrath, Korschenbroich und 

Bedburg Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift er-

heben. Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß 

der Beeinträchtigung erkennen lassen. Nach Ablauf dieser Frist sind Einwen-

dungen ausgeschlossen (§ 73 Absatz 8 Satz 2 VwVfG NRW). Einwendungen 

und Stellungnahmen der Vereinigungen sind nach Ablauf dieser Frist ebenfalls 

ausgeschlossen. 

 Es wird darauf hingewiesen, dass Einwendungen nunmehr lediglich hinsicht-

 lich der beantragten Planänderung (u.a. Mastverschiebungen, externe Kom-

 pensationsmaßnahmen, aktualisierte Umweltstudie) erhoben werden können.  
 

Die Bezirksregierung Düsseldorf bietet die Möglichkeit an, Einwendungen in 

rechtsverbindlicher elektronischer Form gemäß § 3a VwVfG NRW über das  

Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) zu senden.  

 

Wegen der diesbezüglichen Zugangsvoraussetzungen wird auf die Inter-

netveröffentlichung unter www.brd.nrw.de/wirueberuns/EGVP.html verwiesen.  

 

Eine einfache E-Mail erfüllt diese Anforderungen nicht und bleibt daher unbe-

rücksichtigt.  

 

 Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten un-

 terzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht wer-

 den (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen 

 Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übri-

 gen Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Einwendungen 

 unberücksichtigt bleiben. 

 

 Die Anhörungsbehörde wird gleichförmige Eingaben, die die geforderten An

 gaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit Unterschrift versehenen Seite ent-

 halten oder dem Erfordernis des § 17 Absatz 1 Satz 2 VwVfG NRW nicht ent-

 sprechen gemäß § 17 Absatz 2 VwVfG unberücksichtigt lassen. Ferner wird 

 die Anhörungsbehörde gleichförmige Eingaben insoweit unberücksichtigt las-

 sen, als Unterzeichner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht oder unleserlich 

 angegeben haben (§ 17 Absatz 2 Satz 3 VwVfG NRW). 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/EGVP.html
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2.  Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der 

a) nach landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 63 des Bundes- 

naturschutzgesetzes anerkannten Vereine sowie 

b) der sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese für den Umweltschutz ein-

setzen und nach in anderen gesetzlichen Vorschriften zur Einlegung von 

Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten vorgesehenen Verfahren aner-

kannt sind (Vereinigungen),  

von der Auslegung des Plans. 

 

3.  Gemäß § 43a Absatz 3 kann im Regelfall von der Erörterung im Sinne des § 

73 Absatz 6 des VwVfG NRW und des § 9 Absatz 1 Satz 3 UVPG abgesehen 

werden. 

 

Findet eine Erörterung statt, wird dieser Termin ortsüblich bekannt gemacht. 

Diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichför-

migen Einwendungen der Vertreter, werden von dem Termin gesondert be-

nachrichtigt.  

  

Sind außer der Benachrichtigung der Behörden und des Trägers des Vorha-

bens mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öf-

fentliche Bekanntmachung ersetzt werden (§ 73 Absatz 6 Satz 4 VwVfG 

NRW). Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevoll-

mächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Ak-

ten der Anhörungsbehörde zu geben ist. 

 

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin  kann auch ohne 

ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erör-

terungstermins beendet. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

 

4.  Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, 

 Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten 

 werden nicht erstattet. 

 

5.  Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem 

 Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, son-

 dern in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt. 

 

6.  Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhö-

rungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustel-

lung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und die-

jenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche 

Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzuneh-

men sind (§ 74 Absatz 5 Satz 1 VwVfG NRW). 
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7.  Vom Beginn der Auslegung des Planes tritt die Veränderungssperre nach § 

 44a EnWG in Kraft. Darüber hinaus steht der Vorhabenträgerin ab diesem 

 Zeitpunkt ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 44a 

 Absatz 3 EnWG). 

 

8.  Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, 

  

- dass die für das Vorhaben und für die Entscheidung über die Zulässigkeit des 

Vorhabens zuständige Behörde das Verkehrsdezernat der Bezirksregierung 

Düsseldorf ist, 

- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss 

entschieden wird, 

- dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 6 UVPG notwendigen Anga-

ben enthalten und 

- dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung 

der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 9 Ab-

satz 1 UVPG ist. 

 

Im Auftrag 

gez. Ludwig 


